
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS VwGH Erkenntnis 1993/11/16
93/14/0124

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1993

Rechtssatz

Die Regelung des § 30 Abs 4 EStG 1988 ist eine eigenständige, das Ab3ußprinzip des § 19 Abs 2 EStG 1988

durchbrechende Vorschrift (Hinweis BFH 17.7.1991, BStBl 1991 II 916, 3.6.1992, BFHE 168, 272). Sie betri<t - wie schon

ein Blick auf die Anscha<ungskosten zeigt - nicht notwendigerweise nur Vorgänge eines Veranlagungszeitraumes,

sondern dient der vollständigen Erfassung des Überschusses aus dem Spekulationsgeschäft unter Bedachtnahme auf

bestimmte (auch mehrjährige) Fristen, innerhalb derer die Realisierung erfolgt. Abzugsfähig sind daher nicht nur die im

Streitjahr, sondern auch die in den Vorjahren angefallenen Finanzierungskosten (Hinweis E 16.11.1993, 93/14/0125;

Schubert-Pokorny-Schuch-Quantschnigg, Einkommensteuer-Handbuch, 02te Au3age, § 30 Textzi<er 25; Quantschnigg-

Schuch, Einkommensteuer-Handbuch, 03te Auflage, § 30 Textziffer 37).
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20.11.2000

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE
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www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/30
https://www.jusline.at/gesetz/estg/paragraf/19
https://www.jusline.at/entscheidung/83182
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS VwGH Erkenntnis 1993/11/16 93/14/0124
	JUSLINE Entscheidung


